
 

 

 

 

 

 
Bulletin 01 

 

SPEEDZONES 

Siehe auch Strafenkatalog 12.1.k) 

 

Die Speedzonen werden analog zu 2024 durchgeführt und dienen dazu, die maximale 

Geschwindigkeit in Ortschaften, durch welche GLP’s laufen, zu kontrollieren. 

Der Beginn und das Ende einer SPEEDZONE ist im Roadbook exakt angegeben inkl. Distanz 

und der erlaubten Geschwindigkeit. Diese kann sich auch ergeben durch die örtlichen 

Bedingungen, z.B. Ortschaft = 50 oder 30 km/h. 

Grundsätzlich werden in GLP’s niemals Schnitte >50 km/h gefordert, jedoch gibt es Schnitte, 

die über den in der Ortschaft vorgegebenen Höchstgeschwindigkeit liegen.  

Bsp. Geforderter Schnitt = 45 km/h, für eine Ortsdurchfahrt gilt jedoch 30 km/h. 

Durch diese Angaben ergibt sich eine Mindestfahrzeit für die Speedzone. Diese Fahrzeit wird 

per GPS überwacht. Beispiel: 

Beginn der Speedzone bei km 5,60. Ende der Speedzone bei km 7,20, umgerechnet ist die 

Speedzone 1,60 km lang. Bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 30 km/h ergibt sich eine 

Mindestfahrzeit von 192 sek oder umgerechnet 3:12 min. Diese Angaben stehen bei allen 

Speedzones auf der entsprechenden Seite im Roadbook. 

Bei der Überprüfung der Fahrzeiten wird eine Karenz von 5 sek gewährt. Fährt der 

Teilnehmer die Speedzone in einer Zeit von 3:07 min, werden keine Strafpunkte vergeben. Bei 

einer Unterschreitung dieser Karenz gibt es 10 Strafsekunden, bei einer Unterschreitung der 

Mindestfahrzeit von mehr als 30% (umgerechnet 134 sek oder 2:14 min) beträgt die Strafe 30 

sek pro Speedzone. 

Siehe dazu auch schematische Darstellung einer Speedzone.  

Selbstverständlich erhalten Sie nach dem Ende einer Speedzone auskömmlich Wegstrecke 

(siehe GLP Beschreibung), um wieder in den geforderten Schnitt zurückzukommen. 

 

Korb, 06.01.2026 

 

 

Peter Göbel 
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Strecke im Ort / Speed Zone = 1,60 km

(entspricht bei 30 km/h einer Fahrzeit von 3:12 min)

GLP / ZR GLP / ZR

(Gleichmäßigkeitsprüfung mit einer) Speed Zone

Fahrzeit Speed Zone bei erlaubten 30 km/h = 3:12 min Uhrzeit Fahrzeit Strafe

Fahrzeit ≥  3:12 min keine Strafe

Fahrzeit zwischen 3:07 min – 3:12 min keine Strafe (5 sek Toleranz)

Fahrzeit < 3:07 min = 10 sek Strafe

Fahrzeit ≤ 2:14 min (30% schneller als 3:12 min) = 30 sek Strafe

Be
isp

ie
l

Uhrzeit Fahrzeug 1 am Ortseingang / Start Speed Zone 14 h 30:22 min

Uhrzeit Fahrzeug 1 am Ortsende / Ende Speed Zone 14 h 33:36 min = 3:14 min Keine Strafe

Uhrzeit Fahrzeug 1 am Ortsende / Ende Speed Zone 14 h 33:26 min = 3:04 min 10 sek Strafe

Uhrzeit Fahrzeug 1 am Ortsende / Ende Speed Zone 14 h 32:30 min = 2:08 min 30 sek Strafe (> 30%)

SPEED ZONE
Start der

Speed Zone
Ende der

Speed Zone

Vorgegebener 
Schnitt in GLP

Ø 46 km/h

km 5,60
(ab hier keine 
Messungen)

km 8,20 (+ 1 km)
(ab hier wieder

Schnittmessungen)

km 7,20
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